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Im Ehevertrag können die Ehegatten vereinbaren, dass die Gütergemeinschaft nach dem
Tod eines Ehegatten zwischen dem überlebenden Ehegatten und den
gemeinschaftlichen Abkömmlingen fortgesetzt wird. Diese sogenannte fortgesetzte
Gütergemeinschaft bezweckt die Erhaltung des Familienvermögens.

Quelle:

https://www.erbrecht.de/nachlass-plane…nverm%C3%B6gens.
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